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► Nr.  VO/2019/07828
öffentlich

Lübeck, 13.06.2019
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung Vereinigte Testamente - Jahresabschluss 2011
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

26.08.2019 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
24.09.2019 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
26.09.2019 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1) Der Jahresabschluss 2011 mit einem Jahresüberschuss von 469.649,68 € (Ergebnis-

rechnung) wird gem. § 95 n Abs. 3 GO S-H i.V.m. § 17 Abs. 2 Stiftungsgesetz S-H 
zur Kenntnis genommen.

2) Die negative Ergebnisrücklage in Höhe von 12.170,92 € wird aufgrund von Korrektu-
ren an der Eröffnungsbilanz gem. § 56 Abs. 2 GemHVO-Doppik zum 31.12.2010 mit 
der Allgemeinen Rücklage (Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied) verrech-
net.

3) Dieser Jahresüberschuss wird anteilig (= 187.859,87 €) der Freien Rücklage sowie der 
Zweckrücklage (= 281.789,81 €) zugeführt. Die Berechnung ist in der Begründung er-
läutert.

4) Der beigefügte Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes, der im Rechnungsprü-
fungsaausschuss am 06.06.2019 abschließend beraten wurde (VO/2019/07648) wird 
zur Kenntnis genommen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein, da nicht betroffen.
Begründung:

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch GO S-H:  

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
Ja (Anlage 1)
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Begründung:
Die Freie Rücklage beträgt nach Verwendung des Jahresergebnisses 2011 (nach Be-
schlussfassung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck) dann im Jahr 2012: 817.346,29 € 
(Vorjahr 629.486,42 €). Die Freie Rücklage erhöht sich um einen Wert von 187.859,87 €. 
Der verbleibende Anteil des Jahresergebnisses soll nach Beschlussfassung der Zweckrück-
lage zugeführt werden.  

Nach Beschlussfassung der Verwendung des Jahresergebnisses 2011 durch die Bürger-
schaft der Hansestadt Lübeck soll der Zweckrücklage ein anteiliger Betrag in Höhe von 
281.789,81 € (verbleibendes Jahresergebnis nach Zuführung zur Freien Rücklage) zuge-
führt werden. Die Zweckrücklage wird dann im Jahr 2012 mit einem Betrag von 
395.012,41 € (Vorjahr: 113.222,60 €) ausgewiesen. 

Aufgrund einer nicht zutreffenden Pauschalabrechnung im Wirtschaftsjahr 2010 sind die Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleistungen zu hoch ausgewiesen. Daraufhin ist im Wirt-
schaftsjahr 2011 aufgrund einer Rückzahlungsvereinbarung zwischen der Stiftungsverwal-
tung und dem Gebäudemanagement der Hansestadt Lübeck ein aktiver Rechnungsabgren-
zungsposten zu den Jahren 2010 (622.572,01 €) und 2011 (-147.228,83 €) in Höhe von 
475.343,18 € gebildet worden, der im Wirtschaftsjahr 2012 wieder aufgelöst wurde. Im Wirt-
schaftsjahr 2011 ergeben sich die durch die Bildung dieses Aktiven Rechnungsabgrenzungs-
postens eine Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 147.228,83 € 
durch den Verbrauch sowie ein außerordentlicher Ertrag von 622.572,01 €.

Anlagen:

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2019/07648
öffentlich

Lübeck, 13.05.2019

Bearbeitung: Yvonne Bretfeld (E-Mail: yvonne.bretfeld@luebeck.de Telefon: 122-7103)

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 der Stiftung 
Vereinigte Testamente und des Lageberichtes für das Haushalts-
jahr 2011

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o.a. Prüfungsbericht im Zuge der Erstbe-
handlung.
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1.201 - Haushalt und Steuerung
1.201.2 -Abteilung Bilanzen, Haupt-

und Anlagenbuchhaltung

Zeichen: DS/KS

1 .140 - Rechnungsprüfungsamt
über

1.000 - Bürgermeister

Lübeck, den 23.04.20't 9
Auskunft: Daniel Schewe,

Katrin Sinner
Tel.: 2070; 2356; Fax: 2090

g-mail : bitanzen@ tuebeck.de

1.140

0 2, Mai 2919

\U"I \>.J
PrGr Z.{--r'

Rechnungsprüfungsangelegenheiten: Stellungnahme zum Bericht über die Prüfung des
Jahresabschl usses der stiftu n g verei ni gte Testamente zum 91.1 2.201 1

Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) hat mit dem Schreiben vom 19.03.2019 seinen Bericht über die
Prufung des Jahresabschlusses 201 1 vorgelegt.

Das Rechnungsprüfungsamt ist der Ansicht, dass mit einer Einschränkung, der bisher nicht
durchgeführten Eröffnungsbilanzkorrekturen beim Bilanzposten Wohnbauten, der Jahresabschluss
2011 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Stiftung Vereinigte Testamente widerspiegelt.

Die Verwaltung teilt hierzu mit, dass für eventuelle Korrekturen an der Eröffnungsbilanz bisher keine
abschließende Klärung erfolgen konnte. Die Sachverhalte sind bereits im Mai 2018 seitens der
Verwaltung mit offiziellem Schreiben an die Stiftungsaufsichtsbehörde des Innenministeriums
thematisiert worden, mit der Bitte um Klarstellung diverser stiftungsrechtlicher Sachverhalte, die
durch die Regelungen der GemHVO-Doppik nicht oder nur im Widerspruch zu anderen rechtlichen
Regelungen umgesetzt werden könnten.
Trotz regelmäßiger Nachfrage reagierte die Stiftungsaufsichtsbehörde erst am 12.12.2018 mit einer
Email, die auf die übermittelten Fragen grundsätzlich nicht eingeht aber dem Hinweis, dass
allgemeingültige Antworten noch nicht gegeben werden können. Auf das Angebot seitens der
Verwaltung (Anfang 2019) die Sachverhalte konkret vorzustellen, blieb eine Reaktion der
Stiftungsaufsicht leider bisher aus. Damit bleibt der Rechtsrahmen für die Verwaltung und das
Rechnungsprüfungsamt weiterhin eigenständig interpretationsfähig und offen.

Die Gliederung des Prüfberichtes wird im Folgenden zut Beantwortung und einfacheren
Vergleichbarkeit übernommen.

Ebenfalls bat das Rechnungsprüfungsamt mit dem Prüfbericht 2011 um Stellungnahme
insbesondere zu folgenden Sachverhalten, zu dem die Verwaltung wie folgt Stellung mit:

1.1 Vorjahre

Das Rechnungsprüfungsamt bittet die Verwaltung im Rahmen der Stellungnahme mitzuteilen, bei
welchen Wohnbauten zwischenzeitlich tatsächlich überprüft wurde, ob die Anschaffungs- und
Herstellungskosten (AHK) Erhaltungsaufwand und/oder Maschinen, technische Anlagen und
Betriebs- und Geschäftsausstattung enthalten und wann die Korrekturen vorgenommen werden
oder nicht beabsichtigt sind.
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Die Verwaltung kann zu den offenen sachverhalten folgendes mitteilen:

Übernahme aus vorhandenen Anlagenverzeichnissen

Bislang konnte zwischen dem Rechnungsprüfungsamt und der Verwaltung noch keine einheitliche
Interpretation zur Anwendung der Vereinfachungsregelung gemäß S 55 Abs. 5 GemHVO-Doppik
erreicht werden. Danach dürfen mit der Eröffnungsbilanz die Werte aus bestehenden
Anlagennachweisen übernommen werden. Hierbei kann unstrittig auf eine Prüfung der sachlichen
Richtigkeit nicht verzichtet werden. Die Kommentierungen betonen einheitlich insbesondere die
Notwendigkeit eines zahlenmäßigen Abgleichs. Unklar ist, mit welchem Aufwand darüber hinaus
eine Prufung angesetzt werden muss, so dass z.B. die kameralen Berechnungsgrundlagen
hinterfragt und den heutigen, doppischen Regelungen angepasst werden müssen. Nach
Einschätzung der Verwaltung würde damit aber eine Vereinfachung dann nicht mehr erreicht.

Eine erneute Anfrage an das Innenministerium ist mit der Bitte um diesbezügliche Klarstellung
bereits seit Mai 2018 auf den Weg gebracht.

Umgliederung von Wohngebäuden in einen anderen Bilanzposten

Die 1. Folgeinventur wurde im Frühjahr 2016 nachgeholt. Erkenntnisse aus der lnventur wurden,
wenn erforderlich, im Wirtschaftsjahr 2016 umgesetzt und gebucht. Die nächste Inventur erfolgt im
Wirtschaftsjahr 2019.

Bei 11 Anlagen, die unter den Wohnbauten ausgewiesen worden sind, handelt es sich nach
Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes um Gebäude, die der Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf
fremden Grund und Boden zuzuweisen sind, da diese auf fremden Grund und Boden stehen. Eine
Umbuchung zwischen den Bilanzpositionen, die keine Veränderung der insgesamt bilanzierten
Werte zur Folge hat, steht aufgrund anderer Prioritätensetzungen bislang aus.

Beschlussfassu ng Bürgerschaft

Die Eröffnungsbilanz zum 01 .01.2010 ist am 29.11.2018 in der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
beschlossen worden.

Die Beschlussfassung für die Verrechnung zwischen Ergebnisrücklage und Allgemeiner Rucklage
(Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied) zum 31.12.2010 soll im Rahmen des
Beschlussvorschlages zum Jahresabschluss 2011 durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck
nachgeholt werden.

2.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Rechnungsprüfungsamt stellt fest, dass aufgrund der Rückzahlungsvereinbarung mit dem
Gebäudemanagement der Hansestadt Lübeck der fortgeschriebene Planansatz durch die Buchung
des zusätzlichen Aufwands von rund 147 f€ uberschrieben wurde. Eine überplanmäßige
Bewilligung fand nicht statt. Das Rechnungsprüfungsamt sieht hier die Haushaltshoheit der
Bürgerschaft berührt. Die Verwaltung wird hier um Stellungnahme gebeten, auch zur technischen
Durchführbarkeit der Buchung eines Aufwandes ohne vorhandene Mittel im
Fi nanzbuchhaltungssystem.

Die Verwaltung teilt hierzu mit, dass aufgrund einer nicht zutreffenden Pauschalabrechnung im
Wirtschaftsjahr 2010 die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu hoch ausgewiesen sind.
Daraufhin ist im Wirtschaftsjahr 2011 aufgrund einer Rückzahlungsvereinbarung zwischen der

25 von 53 in Zusammenstellung



/

I
/ -3 -

Stiftungsverwaltung und dem Gebäudemanagement der Hansestadt Lübeck ein aktiver
Rechnungsabgrenzungsposten zu den Jahren 2010 (622.572,01 €) und 2011 (-1 47.228,g3 €) in
HÖhe von 475.343,18€ gebildet worden, der im Wirtschaftsjahr 2012 wieder aufgelöst wurde. lm
Wirtschaftsjahr 2011 ergeben sich die durch die Bildung dieses Aktiven
Rechnungsabgrenzungspostens eine Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Diensileistungen
von 147.228,83 €,durch den Verbrauch sowie ein außerordentlicher Ertrag von 622.572,0i €.

Der Sachverhalt zum Ablauf der Rückzahlungsvereinbarung mit dem Gebäudemanagement wird
der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck im Rahmen des Beschlussvorschlaqes zum
Jahresabschluss 2011 zur Kenntnis gegeben.

Die technische Umsetzung im Wirtschaftsjahr 2010 ist leider aufgrund des bereits erstellten
Jahresabschlusses nicht mehr möglich gewesen.

Aufgrund des eingetretenen Geschäftsvorfalls und im Rahmen der Einhaltung der Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung (Vollständigkeit) sind die Buchungen im Finanzbuchhaltungssystem
korrekterweise abgebildet worden, auch wenn hier u.a. der Haushaltsansatz überschritten wurde.

Zudem konnte aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei der Erstellung des Jahresabschlusses die
Vervollständigung dieses Geschäftsvorfalles erst im Jahr 2014 gebucht werden. Zu diesem
Zeitpunkt war das Haushaltsjahr bereits abgeschlossen, was eine nachträgliche Planung entbehrlich
macht (vgl. I 80 Abs. 1 S. 1 GO). Nachträgliche Anderungen an Planwerten hätten eine rein
informative Wirkung und können aufgrund des bereits realisierten Eintrittes keinen Mehrwert für die
Haushaltshoheit der Bürgerschaft erzielen.

3 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung

Das Rechnungsprüfungsamt bittet die Verwaltung, die zweckentsprechende Mittelverwendung der
Rücklagenentnahme zum Jahresergebnis 2010 im Rahmen der Stellungnahme nachzuweisen.

Die Verwaltung teilt hierzu mit, dass auf Grundlage der HU-Bau vom Juli 2008 über die
Teilerneuerung des Trinkwassernetzes in der SIE Prassekstraße mit einem Gesamtvolumen in
Höhe von 897T€ im Wirtschaftsjahr 2010 mit der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen
begonnen worden ist. Die Durchführung war in einzelne Bauabschnitte unterteilt. Die Verwaltung ist
der Meinung, dass aufgrund der vorliegenden Jahresabschlussunterlagen der Nachweis im
bestmÖglichen Sinne zur Entnahme aus der Zweckrücklage für diese Projektmaßnahme erbracht
ist.
Mehrere Kontaktanfragen der Verwaltung aber auch des Rechnungsprüfungsamtes selbst an das
Gebäudemanagement der Hansestadt Lübeck zur Anforderung eines Verwendungsnachweises
oder alternativ geeigneter Unterlagen über die entstandenen Kosten zur Teilerneuerung des
Trinkwassernetzes des Altenpflegeheimes in der Prassekstraße bezogen auf die einzelnen

blieben erfolglos.

ndenau
der Hansestadt Lübeck
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